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FASSUNG:

LANDKREIS  ROSENHEIM
GEMEINDE BRANNENBURG

Flur Nrn. 173/31T, 906, 906/9, 906/11, 906/12, 906/14, 
906/15, 906/16, 906/18, 906/19, 906/20, 906/22T, 918/26T, 
918/46, 918/66, Gemarkung Degerndorf a.Inn

PLANUNGSGRUNDLAGEN
Kartengrundlage / Geobasisdaten: Digitale Flurkarte M 1:1.000, Stand Januar 2025
Daten des Bayer. Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV)
www.ldbv.bayern.de; Quelle: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung
Die Darstellung der Flurkarte ist als Eigentumsnachweis nicht geeignet. 
Dieser Bebauungsplan wurde über CAD erstellt. Für die Lagegenauigkeit der Darstellung 
wird keine Gewähr übernommen.

Bestehende Haupt- 
und Nebengebäude

Bestehende Grund-
stücksgrenze, mit 
Flurnummer, z. B.
Flur Nr. 906/9

LAGEPLAN       M 1 : 1.000
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O
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D
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A FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN
(Lageplan und Beipläne Schallschutz)

1. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
Nr. 36 "Tannerhut"

GE Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO

GEe
Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO mit 
eingeschränkt zulässigen Emissionen

Abgrenzung unterschiedliche Art der Nutzung
Die Abgrenzung bezieht sich ausschließlich auf die besondere 
Art der baulichen Nutzung (Baugebiete).

EG
W

Für Gebäudeteile bzw. Geschoßebenen mit nebenstehendem 
Planzeichen ist im Erdgeschoß eine Wohnnutzung ausge-
schlossen.

Abgrenzung unterschiedliche Art der Nutzung
Die Abgrenzung bezieht sich ausschließlich auf die zulässige 
Nutzungsarten im Erdgeschoss

GRZ 0,80 Grundflächenzahl GRZ, als Höchstmaß, z. B. GRZ 0,80

Wandhöhe [m] als Mindestmaß, z. B. 7,00 mWH
min

7,00

Wandhöhe [m] als Höchstmaß, z. B. 8,00 mWH
max

8,00

OK.FFB.EG 469,50 Höhenbezugspunkt [m ü. NHN] für OK.FFB.EG, als Höchstmaß, 
z.B. 469,50 m ü. NHN

3. Maß der baulichen Nutzung

4. Überbaubare Grundstücksflächen 

Skizze (Beispiel):

Skizze (Beispiel):

Skizze (Beispiel):

....................

M 1 : 1.000

Planung

mit integriertem Grünordnungsplan

Planfassung f. Bekanntm.

ZEICHNUNGSMAßSTAB:

Bebauungsplan Nr. 36

"Tannerhut"

Juni 2019Vorentwurf

....................Entwurf

Vorentwurf, überarbeitet

Projekt-Nr. S15781Format 1.320 / 870

Baulinie gem. § 23 Abs. 2 BauNVO

Baugrenze gem. § 23 Abs. 3 BauNVO

5. Flächen für Anlagen für den ruhenden Verkehr

Ca Umgrenzung von Flächen für Anlagen für den ruhenden Verkehr:
ausschließlich Carports zulässig

Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind6.

Anbaufreie Zone Staatsstraße

7.

VORABZUG

Straßenbegrenzungslinie zu öffentlichen Verkehrsflächen:
Straße, Geh- / Radweg, Straßenbegleitgrün 

Verkehrsflächen

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Vorgeschriebener Anschluss an öffentliche Verkehrsflächen

Flächen für die Abfallentsorgung 

Flächen für die Abfallversorgung
Zweckbestimmung: Wertstoffsammelstelle

Öffentliche Grünflächen und Flächen für Wald

8.

9.

Grünordnung

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen; Zweckbestimmung: Durchgrünung

Öffentliche Grünflächen:
Zweckbestimmung: Spielplatz

Waldflächen

10.

906/9

Aufzuhebende 
Grundstücksgrenze

Vorgeschlagene 
Grundstücksgrenze

Erschließung geplant

Erschließung Bestand

Bebauungsvorschlag

Freizuhaltendes Sichtfeld, 
mit Angabe der Schenkel-
länge, z. B. 70 m

Böschung, Bestand

- 70 -

Vorgeschlagene Lage
Stellplätze

St

350 Flächenangabe [m²],
gerundet, z. B. 350 m² 

Baufeld / Bauraum 
einschl. Bezeichnung, 
z.B. Baufeld / Bauraum A

A

Waldflächen, waldähnlicher
Baumbestand außerhalb 
des Planungsgebiets

Verkehrsflächen, Straße /
Gehweg auch außerhalb 
des Planungsgebiets

Maßzahl, in Meter, 
z. B. 8,00 m

Fußweg F

Standortvorschlag
Baumpflanzung

Nutzungsschablone, z.B.

Art der 
baulichen 
Nutzung

Zulässige Wandhöhe WH

Höhenlage der Gebäude

Grundflächenzahl GRZGRZ 0,80

WH
max

7.00

OK.FFB.EG 469,50

MU

Standort- und klimagerechter Laubbaum 1. Ordnung 
(Straßenbaum), zu pflanzen

Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen:
Entwicklung und Optimierung des bestehenden Waldrandes 
durch naturnahe vorgelagerte Ergänzungspflanzung

Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und 
Landschaft

11.

Solitär-Laubbaum, zu erhalten, Lage angenähert

Fuß- und RadwegFR

Bahnanlage, Bahnlinie 
Rosenheim - Kufstein

Umgrenzung Biotop-
flächen nachrichtliche 
Übernahme: Biotopkartierung 
Bayern: Flachland © 2025 LfU

Verkehrsflächen, Straße /
Straßenbegleitgrün

Fließgewässer (Bäche, 
Graben etc.), Lage ange-
nähert
Solitär-Laubbaum, 
voraussichtlich zu roden

2. Art der baulichen Nutzung

MU
1

Urbanes Gebiet gem. § 6a BauNVO
mit Gebietsbezeichnung, z. B. Urbanes Gebiet MU 1

München | Rosenheim | Traunstein

Kufsteiner Straße 87
83026 Rosenheim

Saarstraße 7
80797 München

Marienstraße 3
83278 Traunstein

info@begs-gmbh.de

HINWEISE UND NACHRICHTL. ÜBERNAHMEN 
DURCH PLANZEICHEN

Art der baulichen Nutzung

Urbanes Gebiet
Die Gebietsfläche ist als urbanes Gebiet gemäß § 6a BauNVO festgesetzt.

Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
    Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
    heitliche und sportliche Zwecke.

Die Ausnahmen entsprechend § 6a Abs. 3 BauNVO werden nicht Bestandteil 
dieses Bebauungsplans.

Gewerbegebiet GE
Die Gebietsfläche wird als Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO festgesetzt.

Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art einschließlich Anlagen zur Erzeugung von Strom 
    oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhäuser, 
    Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
4. Anlagen für sportliche Zwecke.

Folgende Nutzungsart nach § 8 Abs. 2 BauNVO ist gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO 
nicht zugelassen:
3. Tankstellen, mit Ausnahme von Betriebstankstellen

Ausnahmeweise können gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden:
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
    und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
    Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,
2. Anlagen für gesundheitliche Zwecke.

Folgende Ausnahmen gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO werden gem. § 1 Abs. 6 BauNVO 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans:
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke,
3. Vergnügungsstätten.

Eingeschränktes Gewerbegebiet GEe
Die Gebietsfläche wird als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO mit eingeschränkt 
zulässigen Emissionen GEe festgesetzt.

Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art einschließlich Anlagen zur Erzeugung von Strom 
    oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhäuser 
    und öffentliche Betriebe,
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
4. Anlagen für sportliche Zwecke.

Folgende Nutzungsart nach § 8 Abs. 2 BauNVO ist gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht 
zugelassen:
1. Lagerplätze
3. Tankstellen, mit Ausnahme von Betriebstankstellen

Ausnahmeweise können gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden:
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
    und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
    Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,
2. Anlagen für gesundheitliche Zwecke.

Folgende Ausnahmen gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO werden gem. § 1 Abs. 6 BauNVO 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans:
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke,
3. Vergnügungsstätten.

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl
Die höchstzulässige Grundflächenzahl GRZ (vgl. § 19 Abs. 1 BauNVO) wird für die 
Gebietsflächen planteilbezogen festgesetzt. 

1.

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

Zulässige Wandhöhe
Die zulässigen Wandhöhen WH (vgl. § 18 BauNVO) als Höchstmaß bzw. als 
Mindestmaß werden planteilbezogen festgesetzt.

Für Satteldächer gilt:
Die zulässige Wandhöhe [m] wird gemessen von der 
Oberkante Fertigfußboden OK.FFB.EG bis zum Schnitt-
punkt der traufseitigen Außenwand mit der Oberkante 
OK Dachhaut. 

Für Pultdächer gilt:
Maximal zulässige Wandhöhe [m] wird gemessen von 
der OK.FFB.EG bis zum Schnittpunkt der traufseitigen 
Außenwand mit der OK Dachhaut. Bei Pultdächern gilt 
dieses Maß auf der höheren Seite. 

Für Flachdächer gilt:
Die zulässige Wandhöhe [m] wird gemessen von der 
Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss OK.FFB.EG 
bis zur Oberkante OK der Attika. Absturzsicherungen 
ohne wandgleiche Wirkung, z. B. Geländer, oberhalb der Attika bleiben hierbei 
unberücksichtigt.

2.2

Höhenlage der Gebäude
Die Höhenlage der OK.FFB.EG wird entsprechend Plan-
eintrag in m ü. NHN als Höchstmaß festgelegt. 
Von der festgesetzten Höhenlage der Gebäude darf in 
begründeten Fällen nach oben um bis zu 0,25 m abge-
wichen werden.

Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

Bauweise 
Für die Baubereiche im urbanen Gebiet MU und im 
eingeschränkten Gewerbegebiet GEe wird die offene 
Bauweise festgesetzt (vgl. § 22 Abs. 2 BauNVO).

Für die Baubereiche im Gewerbegebiet GE wird eine 
abweichende Bauweise festgesetzt (vgl. § 22 Abs. 4 
BauNVO). Hier sind Einzelgebäude mit einer Länge von 
mehr als 50 m unter Einhaltung seitlicher Grenzabstände 
zulässig.

Überbaubare Grundstücksflächen
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die im 
Plan eingezeichneten Baulinien (vgl. § 23 Abs. 2 BauNVO) 
und Baugrenzen (vgl. § 23 Abs. 3 BauNVO) festgesetzt.

2.3

3.

3.1

3.2

Skizze 
(Beispiel):

Skizze 
(Beispiel):

I II
III

Bezeichnungen am Dach
I Dacheinschnitt
II Quergiebel (Risalit)
III Kreuzgiebel (Risalit)

7.

7.1

8.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Bedingtes Baurecht

Nutzungsaufnahme Gewerbegebiete
Die Aufnahme schutzbedürftiger Nutzungen gemäß DIN 18005 (z. B. Büro-
nutzungen, Aufenthaltsräume) innerhalb den festgesetzten Gewerbegebieten 
GE und GEe ist nur zulässig, wenn das Gebäude im festgesetzten Bauraum A 
mindestens im Rohbau einschließlich der Fenster und unter Einhaltung der fest-
gesetzten Mindestwandhöhen errichtet ist. (Bedingte Festsetzung gemäß 
§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB)

Gestalterische Festsetzungen 

Bauform / Baukörper
Die Baukörper sind entsprechend den orts- und landschaftstypischen Hausformen 
weiterzuentwickeln. Hauptgebäude sind im Grundriss als betontes Rechteck 
auszubilden. Das Verhältnis von Traufseite zu Giebelbreite muss mindestens 
1,2 : 1 betragen. 

Dachform
Die zulässigen Dachformen werden quartiersbezogen festgesetzt. Es gilt:

Im urbanen Gebiet MU:
Für die Gebäude sind nur gleichschenkelige Satteldächer mit mittigem First und 
einer Dachneigung von 18 - 26° zugelassen.
Für zusammengesetzte Baukörper können Pultdächer mit einer Dachneigung bis 
15° und begrünte Flachdächer ausnahmsweise zugelassen werden.

Für untergeordnete Anbauten, z. B. Wintergarten, Treppenhaus 
o.ä. sind Pultdächer allgemein zulässig. Sie müssen sich stets 
der Traufe des Haupthauses unterordnen. 2-geschossige Anbauten 
sind nur traufseitig zugelassen und müssen deutlich unterhalb der 
Traufe enden.

Im Gewerbegebiet GE und im eingeschränkten Gewerbegebiet GEe:
Als Dachform sind gleichmäßig geneigte Satteldächer mit mittigem First und 
Pultdächer mit einer Dachneigung bis jeweils höchstens 18° oder begrünte Flach-
dächer zulässig. 
Für Zwischenbauten oder untergeordnete Bauteile ist eine transparente 
Eindeckung zulässig. 
Geneigte Dächer unter 12° Dachneigung sind extensiv zu begrünen. 
Auf die Vorgaben zur Begrünung von Dächern gem. Ziff. C 9.5 wird verwiesen.

Giebel und Dacheinschnitte
Quergiebel (Risalite), Zwerchgiebel und Dacheinschnitte 
(vgl. Skizze "Bezeichnungen am Dach") sind unzulässig.

Dacheindeckung
Die Dacheindeckungen der Gebäude mit Sattel- bzw. 
Pultdach sind mit roten bis rotbraunen oder anthrazit-
farbenen Dachziegeln oder Betondachsteinen oder 
optisch vergleichbaren Materialien auszuführen. 
Glänzende und reflektierende Dacheindeckungen sind 
nicht zulässig. Für untergeordnete Bauteile sind auch 
andere Dacheindeckungen, z. B. aus Glas oder Metall 
zulässig. Abweichungen sind bei Installation von 
Solar- / Photovoltaikanlagen zulässig.

Dachüberstände
Alle Gebäude müssen Dachüberstände aufweisen, mit Ausnahme von Flach-
dächern. Dabei sind folgende Mindestmaße einzuhalten: 
Giebel- / Traufseite 0,60 m.
Für Garagen / Carports und sonstige Nebengebäude sind geringere Dachüber-
stände zugelassen, mindestens jedoch 0,30 m.

Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie
Solarzellen und Sonnenkollektoren sind bei Sattel- und Pultdächern bündig in und 
an (d.h. bis max. 20 cm parallel über) der Dachfläche zu installieren. Eine Auf-
ständerung der Anlagen ist nicht zulässig.
Bei begrünten Flachdächern sind Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie auch 
aufgeständert bis zu einem festen Neigungswinkel von bis zu 20° zulässig. 
Aufgeständerte Anlagen auf Flachdächern sind mind. 0,5 m vom Rand des Daches 
zurückzusetzen.

Fassadengestaltung
Die Fassaden sind in einem einheitlichen Erscheinungsbild zu gestalten. Grelle 
oder spiegelnde Farben bzw. Oberflächen sind mit Ausnahme von Fassaden-
kollektoren unzulässig. Für kleinere Fassaden- oder Bauteile sind auch stark 
abgetönte Farben zulässig.
Gebäude sind ab einer Länge von mehr als 40 m durch eine deutliche vertikale 
Gliederung der Fassade zu strukturieren.

Einfriedungen
Die Höhe von Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen darf im urbanen 
Gebiet MU max. 1,20 m über Straßenoberkante bzw. Gelände betragen. 

Die Höhe von Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen darf im Gewerbe-
gebiet GE und im eingeschränkten Gewerbegebiet GEe max. 2,00 m über Straßen-
oberkante bzw. Gelände betragen. 

Eine Bodenfreiheit von 15 cm für Kleintiere ist allgemein einzuhalten. Sockel-
mauern sind allgemein unzulässig. Die Errichtung von Mauern und Gabionen zur 
Einfriedung ist allgemein unzulässig.

Eine Einfriedung von Stellplätzen zum Straßenraum hin ist nicht zulässig.

Festsetzungen zur Grünordnung

Schutz von Solitär-Laubbäumen
Bestehende, durch Planzeichen festgesetzte Laubbäume dürfen nicht beschädigt 
und nicht entfernt werden. Die Bäume sind vor allem während der Bauzeit 
besonders zu sichern. Im gesamten Wurzelbereich der Kronentraufe zzgl. 1,50 m 
dürfen keine Abgrabungen und  keine Aufschüttungen vorgenommen werden 
bzw. sind entsprechende Sicherungs- und Schutzmaßnahmen gemäß geltendem 
Stand der Technik zu veranlassen. 

Die Bäume sind fachgerecht zu pflegen und bei Ausfall in gleicher Zahl durch 
heimische Laubbäume zu ersetzen. Von der festgesetzten Lage der Bäume kann 
abgewichen werden, wenn technische, verkehrstechnische oder gestalterische 
Gründe dies erfordern.

Grünordnerische Entwicklung
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für zulässige 
Zuwegungen, Stellplätze, Garagen/Carports oder Nebenanlagen nach § 14 BauNVO 
o. ä. in Anspruch genommen werden, als Vegetationsflächen, z. B. durch 
Bepflanzung mit Bäumen und (Zier-)Sträuchern oder als Rasenflächen, zu be-
grünen und zu gestalten, fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten. Das Anlegen 
von Schotter-, Split-, oder Kiesflächen als Ziergestaltung ist nicht zulässig.

Für alle Pflanzungen sind nur standortgerechte und klimaverträgliche, bevorzugt 
heimische Laubgehölze zulässig. Die gepflanzten Bäume und Sträucher sind 
fachgerecht zu pflegen und zu erhalten. Die Bäume sind bei Ausfall durch Neu-
pflanzungen in der darauffolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen.

Die Pflanzung von invasiven Arten wie Lorbeerkirsche (Prunus laurocerasus) und 
Bambus (Phyllostachys, in Arten) ist nicht zulässig.
Nadelgehölze (z.B. Thujen, Fichten und Tannen) und Sorten mit Pyramiden- und 
Hängeformen sind nicht zulässig.

Die gärtnerische Gesamtgestaltung einschließlich Bepflanzung auf den Baugrund-
stücken ist bis spätestens 1 Jahre nach Nutzungsaufnahme der jeweiligen Gebäude 
(vgl. Art 78 Abs. 2 BayBO) herzustellen.

Mindestpflanzgebot
Im urbanen Gebiet MU sind zur Durchgrünung des Quartiers je angefangene 450 m² 
Baugrundstücksfläche mindestens ein heimischer Laub- oder Obstbaum fach-
gerecht anzupflanzen oder zu erhalten. 

Im Gewerbegebiet GE und im eingeschränkten Gewerbegebiet GEe sind zur 
Durchgrünung des Quartiers je angefangene 600 m² Baugrundstücksfläche 
mindestens ein heimischer Laub- oder Obstbaum fachgerecht anzupflanzen oder 
zu erhalten. 

Die entsprechend Planzeichen festgesetzten Bestandsbäume und festgesetzte 
Baumpflanzungen können allgemein auf die geforderte Mindestanzahl angerechnet 
werden. Die im Planteil dargestellte Anzahl an Bäumen darf allgemein nicht 
unterschritten werden. 

Baumpflanzungen
Standorte für fachgerechte Baumpflanzungen im öffentlichen Straßenraum 
werden für das Planungsgebiet entsprechend Planeintrag festgesetzt. Von der 
dargestellten Lage der Bäume kann abgewichen werden, wenn technische, 
verkehrstechnische oder gestalterische Gründe dies erfordern. Die im Planteil 
dargestellte Anzahl an Bäumen darf nicht unterschritten werden.

Heckenpflanzungen
Geschnittene und freiwachsende Hecken sind zulässig. Es sind standortgerechte, 
bevorzugt heimische Laubholzarten zu verwenden. Schnittverträgliche heimische 
Gehölze sind z. B. Feld-Ahorn, Liguster, Heckenkirsche, Hainbuche, Kornelkirsche, 
Alpen-Johannisbeere etc.

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen: 
Durchgrünung
Innerhalb der, entsprechend Planzeichen festgesetzten Fläche für das Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit einer Fläche von insges. 
ca. 1.210 m² sind Einzelstrauchpflanzungen und naturnahe freiwachsende 
Heckenstrukturen mit einem Flächenanteil von mind. 40 % fachgerecht neu 
herzustellen. Das entspricht einer Pflanzfläche von insgesamt circa 485 m². 
Auf die Angaben der Größe der einzelnen Teilflächen im Lageplan des Bebauungs-
plans wird verwiesen.

Je 2 Quadratmeter erforderlicher Pflanzfläche ist mindestens 1 standort- und 
klimagerechtes, bevorzugt heimisches Gehölz fachgerecht zu pflanzen, zu erhalten 
und zu pflegen.

Heckenelemente sind bevorzugt als naturnahe freiwachsende Hecken zu entwickeln. 
Dabei sind mindestens 6 verschiedene Gehölzarten zu verwenden und in lockeren 
Pflanzengruppen zu situieren. Es sind dabei vornehmlich Vogelschutz- und 
-nährgehölze zu verwenden. Eine entsprechende Pflanzenauswahl ist Bestandteil 
der Begründung zu diesem Bebauungsplan.

Freiwachsende Heckenelemente sind ab dem 10. Standjahr in regelmäßigen 
Abständen in den Wintermonaten abschnittsweise zu verjüngen (Etappenweiser 
Rückschnitt, pro Pflegegang sind ca. 1/5 bis maximal 1 / 3 der Hecke auf Stock 
zu setzen). Je nach Wüchsigkeit ist zwischen den Pflegedurchgängen eine Pause 
von 5 bis 8 Jahren einzuhalten. Das Schnittgut ist mindestens zum Teil in der 
Hecke zu belassen. Die Entsorgung des übrigen anfallenden Schnittguts hat sofort 
oder außerhalb der Brutzeit zu erfolgen.

Für alle Neupflanzungen werden nachfolgende Mindestqualitäten festgesetzt:
Laubbäume 1. bis 3. Ordnung: Hochstamm, 3 x verpfl., Stammumfang 18 - 20 cm 
Obstbäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, StU 12 – 14 cm
Sträucher: verpflanzter Strauch, 3 - 8 Triebe, 100 - 150cm

Baumscheiben müssen mind. ein durchwurzelbares Volumen von 12 cbm bei 
einer Tiefe von mind. 80 cm aufweisen.

Für Straßenbäume entsprechend Planeintrag gilt:
Laubbäume 1. Ordnung: Solitär- / Alleebaum, 4 x verpfl., StU 20 - 25 cm

Fassadenbegrünung
Geschlossene, fensterlose Wandflächen der Gebäude mit mehr als 10 m Wand-
fußlänge sind mit einem Flächenanteil von mind. 50 % fachgerecht und dauerhaft 
zu begrünen. Dies gilt auch für Wandflächen, die nicht in einer Ebene verlaufen. 
Bei der Verwendung von Schling- oder Kletterpflanzen ist pro 2 m Wandfläche 
mind. eine Pflanze mit einer Mindestgröße von 150 cm zu verwenden.
Alternativ ist vor geschlossenen, öffnungsfreien Wandflächen je 15 lfm Wand-
fußlänge vor der Fassade ein standortgerechter und klimaverträglicher, bevorzugt 
heimischer Laubbaum zu pflanzen.

Dachbegrünung
Flachdächer und geneigte Dächer mit einer Dachneigung kleiner 12° sind voll-
ständig dauerhaft und fachgerecht zu begrünen. 

Für Flachdächer gilt: 
Terrassenflächen sowie notwendige technische Aufbauten (ohne Anlagen zur 
Sonnenenergiegewinnung) sind davon ausgenommen. Diese Flächen dürfen 
einen Gesamtflächenanteil von max. 40 % der jeweiligen Dachfläche einnehmen. 
Die durchwurzelbare Substratstärke der Dachbegrünung muss mind. 0,12 m 
betragen. Für extensive Dachbegrünung ist Saat- und Pflanzgut des Vegetations-
spektrums Sedum - Moos - Kraut zu verwenden.
Auf den Flachdächern sind Anlagen zur thermischen und photovoltaischen 
Nutzung der Sonnenenergie aufgeständert zulässig. Diese sind so auszuführen, 
dass darunter eine Dachbegrünung möglich ist. 

Für geneigte Dächer gilt: 
Flächen mit Anlagen zur Sonnenenergiegewinnung sind von den Vorgaben zu 
Dachbegrünung ausgenommen. Die durchwurzelbare Substratstärke der Dach-
begrünung muss mind. 0,12 m betragen. Für extensive Dachbegrünung ist Saat- 
und Pflanzgut des Vegetationsspektrums Sedum - Moos - Kraut zu verwenden.

Begrünung von Einfriedungen
Sichtdurchlässige Zäune wie Maschendrahtzäune, Stabmattenzäune o. ä. sind 
mindestens einseitig mit Sträuchern zu hinterpflanzen.

Gliederung von Stellplätzen
Zusammenhängende Stellplätze sind spätestens nach jedem 5. Stellplatz durch 
Pflanzung eines Laubbaumes in der Qualität Hochstamm zu gliedern. Die Baum-
pflanzung erfolgt zwischen den Stellplätzen, die Baumscheibe besitzt eine 
Mindestgröße von 2,0 x 5,0 m.

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft

Befestigung von Stellplätzen und Zufahrten
Die Befestigung von nicht überdachten Stellplätzen und von Zufahrten mit 
bituminösen Decken ist, soweit die verkehrstechnischen Anforderungen dies 
zulassen, allgemein unzulässig. Stattdessen sind Natursteinpflaster, Betonstein-
pflaster, Rasenfugenpflaster, wassergebundene Decken oder ähnliche wasser-
durchlässige Beläge zu verwenden. 

Überdeckung von Tiefgaragen
Bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche (Tiefgaragen) sind außerhalb 
von Gebäuden , Terrassen, Zufahrten, Zuwegungen und notwendigen technischen 
Aufbauten zu überdecken und dauerhaft zu begrünen.
Die entsprechenden Flächen sind mit geeigneten Substraten und einem fach-
gerechten Bodenaufbau mit einer durchwurzelbaren Schichtdicke von mindestens 
60 cm zu überdecken. In begründeten Fällen, z. B. notwendige Gefällesituation, 
Entwässerung etc. können Abweichungen zugelassen werden.

Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Land-
schaft: Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen

Ausgleichsfläche Flur Nr. 906T, Gemarkung Degerndorf
Die entsprechend Planzeichen festgesetzte Ausgleichsfläche mit einer Gesamt-
größe von ca. 1.730 m² ist als vorgelagerter naturnaher Waldsaum in Form von 
mesophilen Gebüschen und naturnahen Heckenelementen mit vorgelagerter 
Krautflur zu entwickeln:
- Fachgerechte Pflanzung, Entwicklung und Pflege von standortheimischen 
  Sträuchern und Bäumen II. Ordnung vor dem angeschnittenen Waldrand, 
  Verwendung von gebietseigenem Gehölzmaterial, Wuchsgebiet 6.1 Alpenvorland 
  (aut-09.00 EAB);
- Anteil der Strauch- / Baumpflanzung an der Bereichsfläche (ca. 850 m²) von 
  mind. 60 %, das entspricht einer Pflanzfläche von circa 520 m²;
- Pflanzdichte: 1 Stk. pro 2 Quadratmeter, Pflanzung im Dreiecksverband;
- Die strukturreichen Heckenelemente inklusive vereinzelter Bäume sind aus 
  mindestens 3- bis 5-reihigen Pflanzverbänden anzulegen, Reihen- / Pflanzab-
  stand 1,5 m, je Element sind mind. 5 verschiedene Gehölzarten zu verwenden, 
  die Pflanzung ist mit gestuftem Aufbau auszubilden;
- Anteil der Sträucher mind. 80 %, Anteil der Bäume Qualität Heister mind. 2 %;
- Mindestqualitäten: Sträucher: vStr, 60-150 cm, Bäume: Hei, 2xv, H 150-175 cm
- Verwendung von reichblühenden Sträuchern wie z. B. Holunder, Schwarz- und 
  Weißdorn, Wild-Rosen, Wolliger Schneeball und Heckenkirsche. Beteiligung von 
  strauchartigen Weidenarten wie z. B. Korb-Weide, Purpur-Weide oder Lorbeer-
  Weide;
- Die Gehölzelemente sind in regelmäßigen Abständen in den Wintermonaten 
  abschnittsweise zu verjüngen. Etappenweiser Rückschnitt, pro Pflegegang sind 
  ca. 1/5 bis maximal 1/3 des Strauchgürtels auf Stock zu setzen. Je nach 
  Wüchsigkeit ist zwischen den Pflegedurchgängen eine Pause von 5 bis 8 Jahren 
  einzuhalten. Das Schnittgut ist mindestens zum Teil in der Hecke zu belassen. 
  Die Entsorgung des übrigen anfallenden Schnittguts hat sofort oder außerhalb 
  der Brutzeit zu erfolgen.
- Förderung einer engen Verzahnung mit dem Krautsaum, Verjüngung der 
  Gebüschvegetation (Stockausschlag), zeitgerechte Entfernung natürlich auf-
  kommender Waldbäume.
- Bei Bedarf regelmäßige Pflege zum Schutz vor invasiven Arten (Neophyten), wie 
  z. B. Springkraut, Riesen-Bärenklau, Goldrute, Japanischer Staudenknöterich etc.
- Ein Formschnitt ist nicht zulässig.

Dem Strauchgürtel vorgelagert ist eine extensiv genutzte Krautzone / Hoch-
staudenflur zu entwickeln:
- Ansaat von geeignetem Saatgut unter Verwendung von gebietseigenem Saat-
  gut des Ursprungsgebietes 17 Südliches Alpenvorland;
- Verminderung der Bewirtschaftungsintensität durch extensive Nutzung: 
  maximal 1-schürige Mahd im Herbst (September / Oktober). Das Mahdgut ist 
  von der Fläche zu entfernen und ordnungsgemäß landwirtschaftlich zu verwerten.
- Bei Bedarf regelmäßige Pflege zum Schutz vor invasiven Arten (Neophyten), wie 
  z. B. Springkraut, Riesen-Bärenklau, Goldrute, Japanischer Staudenknöterich etc.

Allgemeine Vorgaben:
- Eine Düngung der Fläche (mineralisch und organisch) sowie die Verwendung 
  von Pflanzenschutzmitteln sind grundsätzlich nicht zugelassen.
- Eine gärtnerische Nutzung der Fläche ist nicht zulässig.

Festsetzungen zum Artenschutz

Umweltbaubegleitung / Risikomanagement
Im Bereich des urbanen Gebiets ist für die gesamte Bauphase eine schutzgut-
übergreifende Umweltbaubegleitung zu beauftragen mit besonderem Augenmerk 
auf den Erhalt des vorhandenen dominierenden Baumbestands. Begehungstermine, 
Entscheidungen und Ergebnisse der ökologischen Baubegleitung sind in Kurzform 
zu dokumentieren und der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde Rosenheim 
mitzuteilen.

Vorgaben zur Beleuchtung
Zum Schutz nachtaktiver Insekten, Vögel und Fledermäuse sind lediglich in den 
Zugangsbereichen ausschließlich nach unten auf befestigte Flächen gerichtete 
Leuchten mit geringer Anziehungswirkung (bernsteingelbe oder warmweiße 
Leuchtkörper, sog. Amber-LED) mit einer Farbtemperatur < 3000 Kelvin zulässig. 
Es sind voll abgeschirmte Leuchten mit einem Abstrahlwinkel von höchstens 20° 
unterhalb der Horizontalen („Full-Cut-Off-Leuchten“) zu verwenden. 
Bodenstrahler und Kugellampen sind unzulässig. 
Die Gehäuse müssen dicht ausgeführt sein (keine Insektenfallen) und dürfen 
im Betrieb Temperaturen von 60° C nicht überschreiten. 
Eine dauerhafte Beleuchtung der Außenanlagen einschließlich der Zuwege ist 
unzulässig. Übergange zur angrenzenden freien Landschaft sind geringer aus-
zuleuchten.

Für das Gewerbegebiet GE und das eingeschränkte Gewerbegebiet GEe gilt:
Eine Beleuchtung der Außenanlagen ist während der Betriebszeiten von 06:00 - 
22:00 Uhr zulässig. Zur Beleuchtung sind Anlagen mit Bewegungsmelder bzw. 
integrierter Zeitschaltuhr zu verwenden und Beleuchtungsintervalle sicherzustellen.

Vermeidung von Vogelschlag
Glasflächen ab einer Größe von 4 m² bzw. größere zusammenhängende Glas-
flächen und -fassaden sind vogelschlagsicher auszubilden, z. B. durch Ver-
wendung von reflexionsarmem Glas mit einem Außenreflexionsgrad < 15% oder 
alternativer, lichtdurchlässiger, nicht transparenter Materialien bzw. durch Sicht-
barmachung von Glas mittels hoch wirksamer Markierungen oder feste, vorge-
lagerte Konstruktionen wie z. B. Rankgitterbegrünungen oder Brise Soleil (fest-
stehender Sonnenschutz).

Abstände, Deckungsgrad, Kontrast und Reflexionsgrad von zusammenhängenden 
Glasflächen müssen dem jeweils geltenden Stand der Technik entsprechen. In 
diesem Zusammenhang wird auf die Leitfäden" Vogelfreundliches Bauen mit Glas 
und Licht (Rössler et al. 2022) und „Vogelschlag an Glasflächen vermeiden“ 
(LfU 2019) verwiesen.
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C FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

D HINWEISE DURCH TEXT VERFAHRENSVERMERKE
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Brannenburg hat in der Sitzung vom  ________  

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 36 "Tannerhut" 
beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am  _______________  ortsüblich bekannt-
gemacht und im Internet veröffentlicht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 
§§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

- Siegel -

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am  _______________  
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten 
und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

- Siegel -

7. Ausgefertigt,

Gemeinde Brannenburg, den ............................. 

........................................................ 
Matthias Jokisch

(Erster Bürgermeister)

6.

- Siegel -

Die Gemeinde Brannenburg hat mit Beschluss des Gemeinderats vom  ________  
den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom  __________  
als Satzung beschlossen.

Gemeinde Brannenburg, den ............................. 

........................................................ 
Matthias Jokisch

(Erster Bürgermeister)

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom _______________  wurde 
mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom   _____________  
bis  ______________  im Internet veröffentlicht. Zusätzlich erfolgte eine 
öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen in der Gemeindeverwaltung.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom  _______________  
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom  _______________  bis  _______________  beteiligt.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung 
vom  _______________  hat in der Zeit vom  ___________  bis  ____________  
stattgefunden. Parallel wurden die Planungsunterlagen in das Internet eingestellt.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung 
vom  _____________  hat in der Zeit vom  ____________  bis  ____________  
stattgefunden.

PRÄAMBEL
Die Gemeinde Brannenburg erlässt aufgrund der folgenden Rechtsgrundlagen diesen 
Bebauungsplan als Satzung:
- §§ 1, 1a und 2, sowie §§ 8, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB),
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO),
- Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO),
- Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), 
- §§ 9 und 11 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
  gesetz BNatSchG),
- Art. 4 des Gesetzes über den Schutz, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der 
  freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz BayNatSchG).

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung, den Festsetzungen durch Planzeichen 
und durch Text, den Hinweisen und nachrichtlichen Übernahmen durch Planzeichen und 
durch Text sowie der Begründung zum Bebauungsplan einschließlich Umweltbericht und 
naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung. 

........................................................ 
Matthias Jokisch

(Erster Bürgermeister)

Denkmäler
Bodendenkmäler, die im Planungsgebiet bei der Ausführung der Baumaßnahmen zu Tage 
treten, unterliegen allgemein der Meldepflicht nach Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutz-
gesetzes (BayDSchG) und sind dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege BLfD oder der 
Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Erneuerbare Energien
Grundsätzlich sollen erneuerbare Energien stärker genutzt werden. Die Installation von 
Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen über die Solarmindestfläche hinaus wird in diesem 
Zusammenhang empfohlen. Auf Art. 44a BayBO wird verwiesen. Des Weiteren wird die 
Nutzung von Prozess- und Abwärme empfohlen. 
Im Sinne eines Umbaus der Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energien wird zudem 
eine fachgerechte Nutzung der Erdwärme (oberflächennahe Geothermie) als ressourcen-
schonende Energiequelle empfohlen. Eine grundsätzliche Standorteignung für Erdwärme-
kollektoren, -sonden und Grundwasserwärmepumpen kann über den Energie-Atlas Bayern 
abgeschätzt werden.
Weitere Informationen zur Gewinnung und Nutzung von erneuerbaren Energien können 
dem Online-Angebot der bayerischen Staatsregierung zur Energiewende und zu Energie-
sparen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien entnommen werden: Energie-Atlas 
Bayern https://www.energieatlas.bayern.de

Berechnung der Abstandsflächentiefen
Für die Berechnung der Abstandsflächentiefen gilt die zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über den Bauantrag gültige Satzung der Gemeinde Brannenburg über abweichende Maße 
der Abstandsflächentiefe bzw. die BayBO für den Fall, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung
über den Bauantrag keine wirksame Abstandsflächensatzung der Gemeinde besteht.

Sichtfelder
Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen dürfen außer Zäunen 
neue Hochbauten nicht errichtet werden. Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller 
Art und Zäune sowie Stapel, Haufen u. ä. mit den Grundstücken nicht fest verbundene 
Gegenstände dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über Fahr-
bahnrand erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten 
oder Stellplätze errichtet werden und Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die 
diese Höhe überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen 
im Bereich der Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen.

Stellplätze / Stellplatznachweis
Es gilt die Satzung über die Herstellung und Gestaltung von Garagen und Stellplätzen 
(Garagen- und Stellplatzsatzung) in der Gemeinde Brannenburg in der zum Zeitpunkt der 
Entscheidung über den Bauantrag gültigen Fassung.

Kinderspielplätze
Kinderspielplätze sollen von Bäumen beschattet, windgeschützt und von Lüftungsauslässen 
von Tiefgaragen oder Standplätze für Abfallbehälter ausreichend abgeschirmt angelegt 
werden. Sie müssen gefahrlos und barrierefrei erreichbar und nutzbar sein.
Kinderspielplätze müssen für Kleinkinder in der Altersgruppe bis zu sechs Jahren und 
für Kinder von sechs bis zwölf Jahren geeignet, dementsprechend gegliedert und ausge-
stattet sein.
Kinderspielplätze sind mit Sträuchern einzugrünen und zu durchgrünen. Die Gestaltung 
mit Pflanzen hat so zu erfolgen, dass der Verzehr von bzw. der direkte Kontakt zu Pflanzen 
oder Pflanzenteilen zu keinen erheblichen Gefährdungen führen kann.

Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser
Entsprechend vorliegender Baugrunduntersuchung ist aufgrund der ungünstigen Unter-
grundverhältnisse eine Versickerung von Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken 
kaum möglich.
Die Behandlung des Niederschlagswassers ist durch ein detailliertes Entwässerungskonzept 
von Seiten der Gemeinde nachzuweisen. Das Konzept ist frühzeitig mit dem Wasserwirt-
schaftsamt Rosenheim abzustimmen. Anschließend ist durch die Gemeinde eine wasser-
rechtliche Erlaubnis zu beantragen. 
Die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder für den häuslichen Bedarf 
wird empfohlen. 

Gefahren durch Wasser
Im Rahmen des Klimawandels kann es im Alpenraum verstärkt zu Starkregenereignissen 
und in der Folge zu wild abfließendem Oberflächenwasser oder Schichtenwasser bzw. 
stark schwankenden Grundwasserständen kommen. 
Gebäude sind daher bis 25 cm über Gelände konstruktiv so zu gestalten, dass in der Fläche 
abfließender Starkregen nicht eindringen kann. Unterkellerungen sollten grundsätzlich in 
hochwassersicherer Bauweise ausgeführt werden (Keller wasserdicht und ggf. auftriebs-
sicher). Öffnungen an Gebäuden (Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, Installations-
durchführungen etc.) sind ausreichend hoch zu setzen bzw. wasserdicht und ggf. auftriebs-
sicher auszuführen.
Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, die wildabfließende Wasser 
aufstauen oder schädlich umlenken können.

Wasserrechtliche Genehmigung 60 m- Bereich von Fließgewässern
Teile des Planungsgebiets befinden sich innerhalb des 60 m - Bereiches eines namenlosen 
Fließgewässers (Gewässerkennzahl: 1819961222) und unterliegen damit der Genehmigungs-
pflicht nach Art. 36 WHG i. V. m. Art 20 Abs. 1 und 2 BayWG. Für baurechtlich freigestellte 
Bauvorhaben und baugenehmigungsfreie Anlagen ist innerhalb des 60 m – Bereichs 
demnach eine wasserrechtliche Genehmigung beim Landratsamt Rosenheim, Sachgebiet 
Wasserrecht zu beantragen.

Leitungen / Kanäle
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt FGSV-Nr. 939 "Bäume, unter-
irdische Leitungen und Kanäle", der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen FSGV, Ausgabe 2013 zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch Baumpflanz-
ungen und durch sonstige Bauarbeiten der Bau, die Unterhaltung und die Erweiterung von 
Telekommunikationslinien und sonstigen unterirdischen Leitungen und Kanälen nicht 
behindert werden.

Bahnbetrieb
Die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs darf durch bauliche Maßnahmen nicht gefährdet 
werden.
Notwendige Maßnahmen zur Unterhaltung, Erneuerung, Rationalisierung und Modernisier-
ung und bestimmungsgemäßen Nutzung des Bestandsnetzes der Eisenbahnen des Bundes 
dürfen nicht behindert oder erschwert werden. Für notwendige, bauliche Maßnahmen an 
den Betriebsanlagen der Bahn ist deren jederzeitige Zugänglichkeit zu gewährleisten.

Die vom gewöhnlichen Eisenbahnbetrieb ausgehenden Immissionen, wie insbesondere 
Erschütterungen und Lärm, aber z. B. auch Elektrosmog, elektrische Strahlung und 
Funkenflug, sind hinzunehmen. 

Insbesondere bei Einsatz von Baumaschinen in unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke ist 
darauf zu achten, dass die Abstandsflächen zur Bahnlinie eingehalten werden und bei 
Einsatz von Kränen, durch die Betriebsanlagen der Eisenbahn überschwenkt werden, der 
Aufstellort des Krans sowie das weitere Vorgehen mit der DB Netz AG abgestimmt werden.

Bei Baumaßnahmen im Bereich von Bahnanlagen ist deren Standsicherung und Funktions-
tüchtigkeit jederzeit zu gewährleisten.

Bepflanzungen sind so zu wählen, dass keine Beeinträchtigung des Lichtraumprofils der 
Gleise erfolgen kann. Dies ist insbesondere bei beabsichtigten Grünflächen mit Baum-
bestand zu beachten.

Artenschutz
Hinsichtlich des Artenschutzes wird auf §44 "Vorschriften für besonders geschützte und 
bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten" des Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-
pflege (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) hingewiesen. Demnach ist es unter anderem 
verboten, geschützte Arten zu stören, zu verletzen und zu töten, sowie deren Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Es ist im Rahmen der 
Baugenehmigungsverfahren sicherzustellen, dass im Rahmen der Satzung umgesetzte 
Bauvorhaben weder durch ihre Errichtung oder ihren späteren Bestand den Regelungen 
des §44 BNatschG entgegenstehen.

Bei den Beleuchtungsanlagen sind grundsätzlich die Vorgaben des Artikel 11a Bayerisches 
Naturschutzgesetz BayNatSchG zu berücksichtigen. 

Flächen für den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft – Ausgleichsflächen
Die, im Rahmen der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 18 Abs. 1 BNatSchG 
sowie § 1a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 BauGB erforderlichen Ausgleichsflächen können nicht 
vollständig innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 36 "Tannerhut"
dargestellt werden.
Hinweis:
Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind, zusätzlich zu den entsprechend Planzeichen 
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans festgesetzten Flächen, auf externem 
Gebiet auszuführen. Die erforderlichen Ausgleichsflächen werden im Verfahrensverlauf
ergänzt. Eine detaillierte Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen sowie der erforderlichen
Pflegemaßnahmen ist Bestandteil der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der
Begründung zu diesem Bebauungsplan.

Die Umsetzung der geplanten Ausgleichsmaßnahmen ist vor Satzungsbeschluss zum 
Bebauungsplan durch einen städtebaulichen Vertrag zu sichern. Flächen im Privateigentum 
sind mit einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit durch Grundbucheintrag (dingliche Si
cherung zu Gunsten des Freistaats Bayern) oder einer Reallast entsprechend zu sichern.

Gutachten / Fachplanungen
Für das Planungsgebiet wurden folgende Gutachten und Fachplanungen erstellt:
- Geotechnisches Baugrundgutachten, AZ 15-07-01, mit Stand vom 08.07.2015
  Dipl.-Geol- F. Ohin GmbH, 83101 Frasdorf
- Geotechnische Stellungnahme, AZ 18-10-03, mit Stand vom 15.10.2018
  Dipl.-Geol- F. Ohin GmbH, 83101 Frasdorf
- Bestandshöhenplan mit Stand vom 06.08.2017
  Dipl. Ing (FH) Angermaier & Günther, 83071 Stephanskirchen
- Schalltechnische Untersuchung zum Bauleitplanverfahren Tannerhut in Brannenburg, 
  Bericht Nr. ACB-0425-8418/07, mit Stand vom 25.04.2025
  Accon GmbH, Gewerbering 5, 86926 Greifenberg
Die genannten Gutachten und Untersuchungen können zu den ortsüblichen Öffnungszeiten 
bei der Gemeinde Brannenburg eingesehen werden.

Freiflächengestaltungsplan
Mit der Vorlage des Bauantrages ist auf Grundlage der Art. 5 und 7 BayBO ein qualifizierter 
Freiflächengestaltungsplan, erstellt durch einen Fachplaner (z. B. Landschaftsarchitekt*in) 
für den Bereich der privaten Freiflächen vorzulegen, der aus den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes entwickelt ist.
In diesem sind Angaben zu treffen über Anordnung der erforderlichen Stellplätze, 
Verkehrsflächen, deren Oberflächenbefestigung, Art und Umfang der Grünflächen, 
Flächengestaltung, Materialien, Pflanzstandorte und -arten, Lage und Größe von Neben-
anlagen sowie die Höhenentwicklung des Geländes.

DIN- und sonstige Vorschriften
Soweit der Bebauungsplan Bezug auf DIN- und sonstige Vorschriften sowie Regelwerke 
nimmt, können diese, ebenso wie der Bebauungsplan, im Bauamt der Gemeinde Brannen-
burg zu den ortsüblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Flächen für Nebenanlagen und Lagerplätze sowie Flächen für Anlagen 
für den ruhenden Verkehr: Garagen, Carports, Tiefgaragen, Stellplätze

Flächen für Nebenanlagen
Untergeordnete Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO sind auf den 
überbaubaren und nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen allgemein 
zulässig, ausgenommen sind die, entsprechend Planzeichen festgesetzten Flächen 
zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit der 
Zweckbestimmung Durchgrünung und der festgesetzten naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsflächen.

Bewegliche Wertstoff- u. Abfallsammelbehälter sind innerhalb von baulichen 
Anlagen unterzubringen.

Lagerplätze / Freilager
Lagerplätze bzw. Freilager sind im Gewerbegebiet GE und im eingeschränkten 
Gewerbegebiet GEe innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen allgemein zulässig, ausgenommen der, entsprechend Planzeichen festge-
setzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen mit der Zweckbestimmung Durchgrünung und der festgesetzten 
naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen.

Flächen für Anlagen für den ruhenden Verkehr: Garagen / Carports, Tiefgaragen
Garagen, Carports sind nur innerhalb der, entsprechend Planzeichen festgesetzten 
Flächen und innerhalb der Baugrenze zulässig.

Tiefgaragen sowie deren Ein- und Ausfahrten sind allgemein auf den überbaubaren 
und nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Überdachungen von Tief-
garagenabfahrten sind zulässig.

Flächen für Anlagen für den ruhenden Verkehr: Stellplätze
Nicht überdachte Stellplätze sind allgemein auf den überbaubaren und nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, ausgenommen sind die, entsprechend 
Planzeichen festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen: Zweckbestimmung Durchgrünung und der festgesetzten 
naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen.

Vorgaben zur Errichtung von Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie

Solarmindestfläche
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die nutzbaren Dachflächen 
der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallend-
en solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche).
Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon 
beanspruchte Fläche auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet 
werden. 

Flächen mit Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirk-
ungen und sonstigen Gefahren i. S. des BImSchG

Verkehrslärm
Zum Schutz vor Verkehrslärm ist innerhalb des westlichen Plangebietes eine 
Riegelbebauung mit einer Mindestwandhöhe von 7 m umzusetzen.

Im Plangebiet sind schutzbedürftige Räume durch Grundrissgestaltung so anzu-
ordnen, dass sich zu Lüftungszwecken notwendige Fenster von schutzbedürftigen 
Räumen an den lärmabgewandten (leisen) Fassaden befinden. Ausnahmsweise 
kann von der Grundrissgestaltung abgesehen werden, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass eine Grundrissorientierung nicht möglich ist und ausreichender Schall-
schutz gewährleistet wird.

Die Kombination aller Außenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatzeinricht-
ungen) des zu betrachtenden Raums muss ein bestimmtes resultierendes Schall-
dämm-Maß R’

w,ges
 nach DIN 4109-1, Abschnitt 7.1 erfüllen.

Die Schalldämm-Maße R’
w,ges

 sind in Anlage 4 der schalltechnischen Untersuchung 
ACB-0425-8418/07 vom 25.04.2025 dargestellt. Der Nachweis ist im Rahmen 
des bauordnungsrechtlichen Verfahrens zu erbringen.

Für zum Schlafen nutzbare Räume mit Pegeln von nachts größer 45 dB(A) ist ein 
schallgedämmtes Belüftungskonzept vorzusehen.

Von den genannten Festsetzungen Ziffn. 6.1.1 bis 6.1.4 kann abgewichen werden, 
wenn  im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsäch-
lichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den passiven Lärmschutz 
resultieren.

Kontingentierung
Betriebe, Anlagen und Nutzungen sind nur zulässig, wenn deren von dem je-
weiligen gesamten Betriebsgrundstück abgestrahlten Schallemissionen die 
nachfolgend genannten Emissionskontingente L

EK
 nach DIN 45691 vom Dezember 

2006 weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) 
überschreiten.

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

5.

5.1

6.

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2

Emissionskontingente Tag / Nacht
L

EK, tags
dB(A) / m²

L
EK, nachts

dB(A) / m²

60

58 43

45

58 43

58 43

Teilfläche

GE

GEe

MU 1

MU 2

Die Emissionskontingente L
EK

 geben die zulässige, immissionswirksame Schall-
abstrahlung pro Quadratmeter der Grundstücksfläche an. Die Emissionskontin-
gente L

EK
 beziehen sich auf die gesamte Grundstücksfläche. Ausgenommen sind 

hierbei Flächen, für die eine gewerbliche Nutzung ausgeschlossen ist (öffentliche 
Verkehrsflächen, Grünflächen). Die Flächen sind in der schalltechnischen Unter-
suchung ACB-0918-8418/02/rev1 vom 28.09.2018 dargestellt.

Die Ermittlung der sich aus den maximal zulässigen flächenbezogenen Schallleist-
ungspegel ergebenden Immissionskontingente L

IK
 hat gem. DIN 45691:2006-12, 

Abschnitt 5, auf Basis der L
EK

 und des Abstandsmaßes unter Ansatz einer Voll-
kugelausbreitung zu erfolgen.

Der Nachweis der Einhaltung der Immissionskontingente L
IK
 durch konkrete 

Vorhaben innerhalb der kontingentierten Teilflächen ist für Immissionsorte 
im Sinne von Nr. 2.3 der TA Lärm an den nächstgelegenen Baugrenzen oder 
Gebäudefassaden der außerhalb des Plangebiets liegenden Nutzungen, in denen 
sich Fenster von Aufenthaltsräumen befinden oder auf Grund von Planungsrecht 
entstehen können, zu führen.

Die Berechnung der Einwirkungen des konkreten Vorhabens hat nach den 
Regelungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm von 1998 (TA 
Lärm) zuletzt geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 zu 
erfolgen. Die Einhaltung der L

IK 
 (und damit auch der L

EK
) ist gegeben, wenn der 

Beurteilungspegel L
r
 des konkreten Vorhabens an jedem zu betrachtenden 

Immissionsort kleiner oder gleich dem L
IK
 ist (L

r
 ≤ L

IK
).

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans, wenn der Beurteilungspegel L

r
 den Immissionsrichtwert nach TA Lärm 

um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze DIN 45691:2006-12).

Bei Geräuschübertragungen innerhalb von Gebäuden sind die Immissionsrichtwerte 
für den Beurteilungspegel nach TA Lärm für betriebsfremde schutzbedürftige 
Räume nach DIN 4109 vom November 1989 unabhängig von der Lage des Ge-
bäudes von tags 35 dB(A) und nachts 25 dB(A) einzuhalten. Einzelne kurzzeitige 
Geräuschspitzen dürfen diese Immissionsrichtwerte um nicht mehr als 10 dB 
überschreiten.

An schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen innerhalb des Gewerbegebietes muss 
nachgewiesen werden, dass der Immissionsrichtwert nach TA Lärm von 65 dB(A) 
am Tage und 50 dB(A) nachts in Summe mit den weiteren Betrieben eingehalten 
wird bzw. dass der Betrieb irrelevant im Sinne der TA Lärm ist. Sind keine 
Betriebswohnungen vorhanden, kann nachts der Immissionsrichtwert für den 
Tagzeitraum herangezogen werden.

Innerhalb des Urbanen Gebietes muss von ansiedelnden Betrieben nachgewiesen 
werden, dass der Immissionsrichtwert von 63 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der 
Nacht in Summe mit den weiteren Betrieben eingehalten wird bzw. dass der 
Betrieb irrelevant im Sinne der TA Lärm ist.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

Gemeinde Brannenburg, den ............................. 

Bearb.: RU/Kai/LB
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